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Elektrische Einrichtungen

Vertrauen ist gut – Prüfen ist besser

Kann man darauf vertrauen, dass elektrische Anlagen und Geräte immer in dem sicheren Zustand bleiben, in dem sie zu Anfang waren? Die Antwort ist „nein“. Daher ist es erforderlich, Zustand und Funktion elektrischer Anlagen immer wieder zu prüfen. Geregelt ist dies in der Unfallverhütungsvorschrift „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ BGV A2 (VBG 4).

Mit der Prüfung fängt es an

Der Unternehmer ist dafür verantwortlich, dass neue elektrische Anlagen und Betriebsmittel den einschlägigen VDE-Bestimmungen entsprechen und sie somit sicher betrieben und benutzt werden können. Die Unfallverhütungsvorschrift verlangt deshalb eine Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme. Ein Unternehmer  ist daher gut beraten, wenn er sich vom Errichter der elektrischen Anlage oder Hersteller des Betriebsmittels ausdrücklich bestätigen lässt, dass die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschrift eingehalten sind.

Als Ersatz für die selbst angeforderte Herstellerbestätigung kann für anschlussfertige elektrische Betriebsmittel ein Prüfzeichen wie das „GS-Zeichen“ angesehen werden. Gleiches gilt für das „CE-Zeichen“, wenn in der Konformitätserklärung auf die eingehaltenen Normen verwiesen wird.

Prüfen ist Unternehmerpflicht

Die Länge der Prüffristen richtet sich nach dem Grad der Beanspruchung der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in den unterschiedlichen Betriebsbereichen. In den Durchführungsanweisungen der BGV A2 findet man Angaben, die bei der Festlegung der Prüffristen hilfreich sind. Es werden zunächst Prüffristen für ortsfeste  elektrische Anlagen und Betriebsmittel angegeben. Hält man diese ein, sind die Forderungen der Unfallverhütungsvorschrift erfüllt.

Prüffristen für PCs

Zu den ortsfesten elektrischen Betriebsmitteln zählen auch PCs und Drucker. Es ist unter normalen Betriebs​bedingungen ausreichend, wenn diese Geräte alle vier Jahre geprüft werden. Anders sieht es mit deren Netzanschlussleitungen aus, sofern sie nicht besonders geschützt verlegt wurden. Sie sind meist mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Hier müssen die Prüffris​ten für ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel an​gewendet werden. Schäden an Leitungen und Steckern durch mechanische Beanspruchung können durch Besichtigen erkannt werden.

Mehr als 2 Prozent ist zu viel

Jedem Unternehmen wird daran gelegen sein, die Prüffristen so festzulegen, dass das Schutzziel der Unfallverhütungsvorschrift erreicht wird, aber auch nicht zu häufig geprüft wird.

Ein Hilfsmittel hierfür ist die Fehlerquote. Sie sagt aus, an wie vielen Betriebsmitteln bei der Wiederholungsprüfung Mängel festgestellt wurden.

Eine Prüffrist ist dann nicht zu lang, wenn die Fehlerquote 2 Prozent nicht überschreitet. Hierbei muss natürlich darauf geachtet werden, dass bei der Berechnung der Fehlerquote nur Betriebsmittel aus gleichen Betriebsbereichen herangezogen werden. Es muss auch beachtet werden, dass eine ausreichend große Anzahl von Betriebsmitteln betrachtet wird oder die Fehlerquote über einen langen Zeitraum betrachtet wird.

Überschreitet die Fehlerquote 2 Prozent müssen die Prüffristen  entsprechend verkürzt werden. Liegt eine Fehlerquote deutlich unter 2 Prozent, kann die Prüffrist angemessen verlängert werden. Sie darf aber für Betriebsmittel auf Baustellen, in der Fertigung und in Werkstätten ein Jahr nicht überschreiten. Für Büros und unter ähnlichen Bedingungen ist die Grenze für die Prüffristen zwei Jahre.

Mit Richtwerten auf der sicheren Seite

Wer die Fehlerquote nicht nutzen will oder z. B. wegen der geringen Anzahl der Betriebsmittel nicht zuverlässig berechnen kann, sollte den in den Durchführungsanweisungen zu findenden Richtwerte von sechs Monaten für die Prüffrist von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln einhalten. Für Baustellen gilt ein Richtwert von drei Monaten.

Für die Einhaltung der Prüffristen muss gesorgt werden. Dies kann dadurch geschehen, dass in Prüfbüchern oder Karteien die Prüfungen registriert werden und die nächste Prüfung anhand dieser Daten veranlasst wird. Es hat sich auch bewährt, Prüfmarken an den Betriebsmitteln anzubringen.

